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1 Gemäß der Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen über die Versorgung von 
vordringlich Wohnungsuchenden mit Wohnraum. 

Beispiel: Die „FrauenWohnen eG“ betreibt in München drei 
Wohnprojekte, deren Wohnungen zum Teil freifinanziert, zum 
Teil mit Mitteln der einkommensorientierten Wohnraumförde-
rung nach den Bayerischen Wohnraumförderbestimmungen ge-
fördert sind. Frauen mit einem entsprechenden Wohnberechti-
gungsschein erwerben Genossenschaftsanteile zu einem günsti-
geren Preis und zahlen eine verringerte Miete. Bei der Planung 
der Wohnungen werden frauenspezifische Bedürfnisse berück-
sichtigt. Es bestehen die genossenschaftsüblichen Mitbestim-
mungsrechte. 

Beispiel: Das Land Hessen hat in Kooperation mit der mehrheit-
lich landeseigenen Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte 
| Wohnstadt im Jahr 2022 erfolgreich ein Modellprojekt durchge-
führt, das die Vermittlung von Wohnraum an Frauen, die das 
Frauenhaus verlassen wollen, zum Gegenstand hat. Für die so 
vermittelten Wohnungen hat das Land in Rahmen einer beste-
henden Richtlinie Belegungsrechte erworben, welche eine 10-jäh-
rige Sozial- und Mietpreisbindung begründen. Das Modellprojekt 
ermöglicht nicht nur den Frauen ein selbstbestimmtes Leben in 
den eignen vier Wänden, sondern entlastet auch die knappen 
Aufnahmekapazitäten der Frauenhäuser. 
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Beispiel: In Nürnberg wurden beim Projekt „Frauenfreundli-
ches Wohnen“ von der kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft“ 33 Sozialwohnungen errichtet, die mit Mitteln der ein-
kommensorientierten Förderung nach den bayerischen Wohn-
raumförderbestimmungen gefördert worden sind. Den Wohn-
bedürfnissen von Frauen Rechnung tragend wurde die Wohn-
anlage so gestaltet, dass z. B. die Spielmöglichkeiten für Kinder 
im begrünten Innenhof von allen Küchenfenstern einsehbar 
sind und Kfz-Stellplätze als angstfreie Räume ausgestaltet wur-
den, indem sie direkt im Zugangsbereich der jeweiligen Woh-
nung liegen. 

Beispiel: In Hamburg wurde auf Initiative einer Gruppe von 
Frauen ein generationenübergreifendes Wohnprojekt mit 18 
Wohnungen realisiert, die zum Teil freifinanziert sind und zum 
Teil und mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung geför-
dert sind (LUZIE-Projekt). Es handelt sich um ein Projekt, das 
nicht familienförmig lebenden Frauen verschiedener Altersstu-
fen, Lebensformen, Berufe und finanzieller Möglichkeiten un-
ter einem Dach vereint und ihrer Vereinzelung entgegenwir-
ken soll.  

Das Wohnumfeld soll die Bildung eines sozialen Netzwerks un-
terstützten, in dem gegenseitige Hilfe und Unterstützung sowie 
eine gemeinsame Alltagsgestaltung ermöglichen Hierzu tragen 
auch die Gemeinschaftswohnungen bei. 
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Beispiel: Das Land Nordrhein-Westfalen stellt gemäß Förderpro-
gramm 2023 – 2027 gezielt projektbezogen Sonderkontingente (Expe-
rimenteller Wohnungsbau) bereit für die Förderung von Baumaßnah-
men für Wohnraum von Personen, die aufgrund häuslicher Gewalt 
Schutz suchen (sogenannte Frauenhäuser/Männerhäuser). Nach den 
Förderbestimmungen sind sowohl der Neubau als auch die Schaffung 
von Wohnraum durch die Umnutzung von Nichtwohngebäuden för-
derfähig.  

Zudem können in bestehenden Wohngebäuden bauliche Maßnah-
men wie z. B. Grundrissveränderungen, energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
gefördert werden. Die Finanzierung des Betriebs, des Personals und 
weiterer Kosten ist durch andere Kostenträger sicherzustellen. Die 
Förderung umfasst ausschließlich die baulichen/investiven Kosten.  



 5 
 

Beispiel: In Cottbus wurde mit dem „Frauenhaus Cottbus“ eine Einrichtung 
für von psychischer und physischer Gewalt betroffene Frauen und deren Kin-
der geschaffen. Das Gebäude aus den 1960er Jahren erlangte in einer Kom-
plettsanierung u.a. durch Mittel der Städtebauförderung eine umfassende Er-
neuerung. 

Seit der Eröffnung erhalten hier zahlreiche Frauen und deren Kinder profes-
sionellen Schutz und Hilfe durch eine vorübergehende Wohnmöglichkeit, 
eine psychosoziale/sozialpädagogische Beratung und Begleitung während ih-
res Aufenthaltes sowie durch nachsorgende und präventive Beratungsmög-
lichkeiten.  


